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Kapitel C 3 führt Bauprodukte auf, die lediglich eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses (abP) bedürfen. 
An dieser Stelle sind auch die jeweils anerkannten Prüfverfahren und die Art der erforderlichen Übereinstimmungs-
bestätigung aufgeführt. 
 
In Kapitel C 4 sind die Bauarten ausgewiesen, die lediglich eines abP bedürfen. Auch hier sind die anerkannten 
Prüfverfahren jeweils aufgelistet. 
 
Sofern von der maßgebenden technischen Regel abgewichen wird, ist für Bauprodukte eine allgemeine bau-
aufsichtliche Zulassung oder eine Zustimmung im Einzelfall und für Bauarten eine allgemeine oder vorhabenbezogene 
Bauartgenehmigung erforderlich. 
 
Bei Bauprodukten und Bauarten, die (nur) eines abP bedürfen, wird das Vorliegen einer maßgebenden Prüfnorm 
zwingend vorausgesetzt. Dabei können auch weitere technische Bestimmungen, die für die Erteilung des abP 
erforderlich sind, angegeben werden. Dazu gehören z. B. ergänzende Angaben zu Prüfumfang, Prüfaufbau, 
Prüfhäufigkeit. 
 
2.5 Teil D enthält die nach Art. 81a Abs. 2 Nr. 4 BayBO vorgesehene Liste von Bauprodukten, welche keines 
Verwendbarkeitsnachweises bedürfen. Hierunter fallen Bauprodukte, für die es allgemein anerkannte Regeln der 
Technik gibt, jedoch auf Verwendbarkeitsnachweise verzichtet wird sowie Bauprodukte, für die es weder Technische 
Baubestimmungen noch allgemein anerkannte Regeln der Technik gibt und die bauordnungsrechtlich von 
untergeordneter Bedeutung sind. Die Liste hat klarstellenden Charakter und erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. 
 
Im Kapitel D 3 wird ein Weg aufgezeigt, wie mit lückenhaften und unvollständigen harmonisierten Spezifikationen 
umgegangen werden kann. 
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Technische Baubestimmungen, die bei der Erfüllung der 
Grundanforderungen an Bauwerke zu beachten sind 

 

 

 

 

 

A 1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit 

A 2 Brandschutz 

A 3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz 

A 4 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung 

A 5 Schallschutz 

A 6 Wärmeschutz 
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A 1.2.1 Grundlagen der Tragwerksplanung und Einwirkungen auf Tragwerke 

A 1.2.1.1 Grundlagen der Tragwerksplanung DIN EN 1990:2010-12  
DIN EN 1990/NA:2010-12 

Anlage A 1.2.1/1 

A 1.2.1.2 Einwirkungen auf Tragwerke 

 Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten 
im Hochbau 

DIN EN 1991-1-1:2010-12 
DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 
DIN EN 1991-1-1/NA/A1:2015-05 

Anlage A 1.2.1/2 

Brandeinwirkungen auf Tragwerke DIN EN 1991-1-2:2010-12 
DIN EN 1991-1-2 Ber. 1:2013-08 
DIN EN 1991-1-2/NA:2015-09 

Anlage A 1.2.1/3 

Schneelasten DIN EN 1991-1-3:2010-12 
DIN EN 1991-1-3/A1:2015-12 
DIN EN 1991-1-3/NA:2019-04 

Anlage A 1.2.1/4 

Windlasten DIN EN 1991-1-4:2010-12 
DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12 

Anlage A 1.2.1/5 

Außergewöhnliche Einwirkungen DIN EN 1991-1-7:2010-12 
DIN EN 1991-1-7/NA:2010-12 

Anlage A 1.2.1/6 

Einwirkungen infolge von Kranen und 
Maschinen 

DIN EN 1991-3:2010-12 
DIN EN 1991-3 Ber. 1:2013-08 
DIN EN 1991-3/NA:2010-12 

 

Einwirkungen auf Silos und 
Flüssigkeitsbehälter 

DIN EN 1991-4:2010-12 
DIN EN 1991-4 Ber. 1:2013-08 
DIN EN 1991-4/NA:2010-12 
DIN FB 140:2005-01 

Anlage A 1.2.1/7 

A 1.2.1.3 Bauteile, die gegen Absturz sichern ETB-Richtlinie - Bauteile, die 
gegen Absturz sichern, Juni 1985 

Anlage A 1.2.1/8 

A 1.2.2 Bauliche Anlagen im Erd- und Grundbau 

A 1.2.2.1 Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik 

 Allgemeine Regeln DIN EN 1997-1:2009-09 
DIN EN 1997-1/NA:2010-12 

Anlage A 1.2.2/1 

Baugrund - Sicherheitsnachweise im 
Erdbau- und Grundbau 

DIN 1054:2010-12 
DIN 1054/A1:2012-08 
DIN 1054/A2:2015-11 

Anlage A 1.2.2/1 

A 1.2.2.2 Ausführung von Bohrpfählen DIN EN 1536:2010-12 
DIN SPEC 18140:2012-02 

 

A 1.2.2.3 Ausführung von Verdrängungspfählen DIN EN 12699:2001-05 
DIN EN 12699 Ber. 1:2010-11 
DIN SPEC 18538:2012-02 

Anlage A 1.2.2/2 

A 1.2.2.4 Ausschachtungen, Gründungen und 
Unterfangungen im Bereich bestehender 
Gebäude 

DIN 4123:2013-04  

A 1.2.2.5 Ausführung von Verpressankern DIN EN 1537:2014-07 
DIN SPEC 18537:2017-11 

Anlage A 1.2.2/3 

A 1.2.2.6 Ausführung von besonderen 
geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) 
- Pfähle mit kleinen Durchmessern 
(Mikropfähle) 

DIN EN 14199:2012-01 
DIN SPEC 18539:2012-02 
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A 1.2.3.6 Anwendung von vorgefertigten Bauteilen 
aus haufwerksporigem Leichtbeton mit 
statisch anrechenbarer oder nicht 
anrechenbarer Bewehrung in Bauwerken 

DIN 4213:2015-10 Anlage A 1.2.3/1 
Abschnitte 1, 2.2, 
2.3, 4 

A 1.2.3.7 Nachträgliche Bewehrungsanschlüsse 
mit eingemörtelten Bewehrungsstäben 

Anforderungen an Planung, 
Bemessung und Ausführung von 
nachträglichen 
Bewehrungsanschlüssen mit 
eingemörtelten 
Bewehrungsstäben: 2020-05 
(s. Anhang 1) 

 

A 1.2.3.8 Verankerungen in Beton mit 
einbetonierten oder nachträglich 
gesetzten Befestigungsmitteln 

DIN EN 1992-4:2019-04 
DIN EN 1992-4/NA:2019-04 
und 
Anforderungen an Planung, 
Bemessung und Ausführung von 
Verankerungen in Beton mit 
einbetonierten oder nachträglich 
gesetzten Befestigungsmitteln: 
2020-05- 
(s. Anhang 2) 

 

A 1.2.4 Bauliche Anlagen im Metall- und Verbundbau 

A 1.2.4.1 Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten 

 Allgemeine Bemessungsregeln und 
Regeln für den Hochbau 

DIN EN 1993-1-1:2010-12 
DIN EN 1993-1-1/A1:2014-07 
DIN EN 1993-1-1/NA:2015-08 

Anlagen A 1.2.3/2 
und A 1.2.4/1 

Tragwerksbemessung für den Brandfall DIN EN 1993-1-2:2010-12 
DIN EN 1993-1-2/NA:2010-12 

Anlage A 1.2.3/3 

Ergänzende Regeln für kaltgeformte 
Bauteile und Bleche 

DIN EN 1993-1-3:2010-12 
DIN EN 1993-1-3/NA:2017-05 

Anlage A 1.2.4/2 

Ergänzende Regeln zur Anwendung von 
nichtrostenden Stählen 

DIN EN 1993-1-4:2015-10 
DIN EN 1993-1-4/NA:2017-01 

 

Plattenförmige Bauteile DIN EN 1993-1-5:2017-07 
DIN EN 1993-1-5/NA:2018-11 

 

Festigkeit und Stabilität von Schalen DIN EN 1993-1-6:2010-12 
DIN EN 1993-1-6/NA:2010-12 

 

Plattenförmige Bauteile mit 
Querbelastung 

DIN EN 1993-1-7:2010-12 
DIN EN 1993-1-7/NA:2010-12 

 

Bemessung von Anschlüssen DIN EN 1993-1-8:2010-12 
DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12 

 

Ermüdung DIN EN 1993-1-9:2010-12 
DIN EN 1993-1-9/NA:2010-12 

 

Stahlsortenauswahl im Hinblick auf 
Bruchzähigkeit und Eigenschaften in 
Dickenrichtung 

DIN EN 1993-1-10:2010-12 
DIN EN 1993-1-10/NA:2016-04 

 

Bemessung und Konstruktion von 
Tragwerken mit Zuggliedern aus Stahl 

DIN EN 1993-1-11:2010-12 
DIN EN 1993-1-11/NA:2010-12 

Anlage A 1.2.4/3 

Zusätzliche Regeln zur Erweiterung von 
EN 1993 auf Stahlgüten bis S700 

DIN EN 1993-1-12:2010-12 
DIN EN 1993-1-12/NA:2011-08 

 

Türme und Maste DIN EN 1993-3-1:2010-12  
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DIN EN 1993-3-1/NA:2015-11 

Schornsteine DIN EN 1993-3-2:2010-12 
DIN EN 1993-3-2/NA:2017-01 

Anlage A 1.2.4/4 

Silos DIN EN 1993-4-1:2017-09 
DIN EN 1993-4-1/NA:2018-11 

 

Pfähle und Spundwände DIN EN 1993-5:2010-12 
DIN EN 1993-5/NA:2010-12 

 

Kranbahnen DIN EN 1993-6:2010-12 
DIN EN 1993-6/NA:2010-12 

 

Ausführung von Stahltragwerken DIN EN 1090-2:2018-09 
DIN EN 1090-4:2018-09 

Anlage A 1.2.4/5 

A 1.2.4.2 Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton 

 Allgemeine Bemessungsregeln und 
Anwendungsregeln für den Hochbau 

DIN EN 1994-1-1:2010-12 
DIN EN 1994-1-1/NA:2010-12 

Anlagen A 1.2.3/2 
und A 1.2.4/1 

Tragwerksbemessung für den Brandfall DIN EN 1994-1-2:2010-12 
DIN EN 1994-1-2/A1:2014-06 
DIN EN 1994-1-2/NA:2010-12 

Anlage A 1.2.3/3 

A 1.2.4.3 Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken 

 Allgemeine Bemessungsregeln DIN EN 1999-1-1:2014-03 
DIN EN 1999-1-1/NA:2018-03 

Anlage A 1.2.4/1 

Tragwerksbemessung für den Brandfall DIN EN 1999-1-2:2010-12 
DIN EN 1999-1-2/NA:2011-04 

Anlage A 1.2.3/3 

Ermüdungsbeanspruchte Tragwerke DIN EN 1999-1-3:2011-11 
DIN EN 1999-1-3/NA:2013-01 

 

Kaltgeformte Profiltafeln DIN EN 1999-1-4:2010-05 
DIN EN 1999-1-4/A1:2011-11 
DIN EN 1999-1-4/NA:2017-10 

Anlage A 1.2.4/2 

Schalentragwerke DIN EN 1999-1-5:2017-03 
DIN EN 1999-1-5/NA:2010-12 

 

Ausführung von Aluminiumtragwerken DIN EN 1090-3:2019-07 
DIN EN 1090-5:2017-07 

Anlage A 1.2.4/6 

A 1.2.4.4 Oberirdische zylindrische Flachboden-
Tankbauwerke aus metallischen 
Werkstoffen 

DIN 4119-1:1979-06 
DIN 4119-2:1980-02 

Anlage A 1.2.4/7 

A 1.2.5 Bauliche Anlagen im Holzbau 

A 1.2.5.1 Bemessung und Konstruktion von Holzbauten 

 Bemessung und Konstruktion von 
Holzbauten 

DIN EN 1995-1-1:2010-12 
DIN EN 1995-1-1/A2:2014-07 
DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 

Anlage A 1.2.5/1 

Tragwerksbemessung für den Brandfall DIN EN 1995-1-2:2010-12 
DIN EN 1995-1-2/NA:2010-12 

Anlage A 1.2.3/3 

Brücken DIN EN 1995-2:2010-12 
DIN EN 1995-2/NA:2011-08 

Anlage A 1.2.5/1 

Herstellung und Ausführung von 
Holzbauwerken 

DIN 1052-10:2012-05  

A 1.2.5.2 Holzschutz DIN 68800-1:2011-10 
DIN 68800-2:2012-02 

Anlage A 1.2.5/2 
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A 1.2.6 Bauliche Anlagen im Mauerwerksbau 

A 1.2.6.1 Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten 

 Allgemeine Regeln für bewehrtes und 
unbewehrtes Mauerwerk 

DIN EN 1996-1-1:2013-02  
DIN EN 1996-1-1/NA:2012-05 
DIN EN 1996-1-1/NA/A1:2014-03 
DIN EN 1996-1-1/NA/A2:2015-01 

Anlage A 1.2.6/1 

Tragwerksbemessung für den Brandfall DIN EN 1996-1-2:2011-04  
DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06 

Anlage A 1.2.6/2 

Planung, Auswahl der Baustoffe und 
Ausführung von Mauerwerk 

DIN EN 1996-2:2010-12  
DIN EN 1996-2/NA:2012-01 

 

Vereinfachte Berechnungsmethoden für 
unbewehrte Mauerwerksbauten 

DIN EN 1996-3:2010-12  
DIN EN 1996-3/NA:2012-01  
DIN EN 1996-3/NA/A1:2014-03 
DIN EN 1996-3/NA/A2:2015-01 

 

A 1.2.6.2 Fertigbauteile DIN 1053-4:2018-05 Anlage A 1.2.6/3 

A 1.2.6.3 Verankerungen in Mauerwerk mit 
nachträglich gesetzten 
Befestigungsmitteln 

Anforderungen an Planung, 
Bemessung und Ausführung von 
Verankerungen in Mauerwerk mit 
nachträglich gesetzten 
Befestigungsmitteln: 2020-05 
(s. Anhang 3) 

 

A 1.2.7 Glaskonstruktionen 

A 1.2.7.1 Glas im Bauwesen 

 Bemessungs- und Konstruktionsregeln DIN 18008-1:2010-12 Anlagen A 1.2.7/1 
und A 1.2.7/2 

Linienförmig gelagerte Verglasungen DIN 18008-2:2010-12 Anlagen A 1.2.7/3 

Punktförmig gelagerte Verglasungen DIN 18008-3:2013-07  

Zusatzanforderungen an 
absturzsichernde Verglasungen 

DIN 18008-4:2013-07  

Zusatzanforderungen an begehbare 
Verglasungen 

DIN 18008-5:2013-07  

Zusatzanforderungen an zu 
Instandhaltungsmaßnahmen betretbare 
Verglasungen und an durchsturzsichere 
Verglasungen 

DIN 18008-6:2018-02  

A 1.2.8 Sonderkonstruktionen 

A 1.2.8.1 Freistehende Schornsteine DIN 1056:2009-01 
 

Anlagen A 1.2.4/4 
und A 1.2.8/1 

DIN EN 13084-1:2007-05 Anlage A 1.2.8/1 

DIN EN 13084-2:2007-08  

DIN EN 13084-4:2005-12  

DIN EN 13084-6:2005-03 Anlage A 1.2.8/2 

DIN EN 13084-8:2005-08 Anlage A 1.2.8/2 

A 1.2.8.2 Glockentürme DIN 4178:2005-04  

A 1.2.8.3 Gewächshäuser DIN V 11535-1:1998-02 Anlage A 1.2.7/2 
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Anlage A 1.2.1/1 
 
Zu DIN EN 1990 in Verbindung mit DIN EN 1990/NA 
 
Die informativen Anhänge B, C und D sind nicht anzuwenden. 
 
 
Anlage A 1.2.1/2 
 
Zu DIN EN 1991-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-1/NA 
 
Zu Abschnitt 6.4: 
Ergänzend gilt für Horizontallasten für Hubschrauberlandeplätze auf Dachdecken: 
 
1 In der Ebene der Start- und Landefläche und des umgebenden Sicherheitsstreifens ist eine horizontale 
Nutzlast qk= 1,0 kN/m an der für den untersuchten Querschnitt eines Bauteils jeweils ungünstigsten Stelle 
anzunehmen. 
 
2 Für den mindestens 10 cm hohen Überrollschutz ist am oberen Rand eine Horizontallast von 10 kN 
anzunehmen. 
 
 
Anlage A 1.2.1/3 
 
Zu DIN EN 1991-1-2 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-2/NA 
 
Bei Anwendung des Abschnittes 3.3 ist Folgendes zu beachten: 
Werden Naturbrandmodelle angewendet, so ist Nr. 6 des Kriterienkatalogs nach § 15 Abs. 3 BauVorlV nicht erfüllt; 
der Standsicherheitsnachweis muss nach Art. 62a Abs. 1 BayBO geprüft/bescheinigt werden. 
 
Bei Anwendung von Naturbrandmodellen ist zu beachten: 
 
1 Das Ergebnis der Bemessung des Feuerwiderstands (Brandeinwirkung und Nachweis) tragender oder 
aussteifender Bauteile auf der Grundlage von Naturbrandmodellen (Abschnitt 3.3 DIN EN 1991-1-2:2010-12) 
bedarf einer Abweichung nach Art. 63 Abs. 1 BayBO; es kann auch im Rahmen des Art. 54 Abs. 3 Satz 2 BayBO 
zugelassen werden. 
 
Anmerkung:  
Die Beurteilung der Feuerwiderstandsfähigkeit von Bauteilen in bauaufsichtlichen Verfahren erfolgt auf der 
Grundlage von Brandprüfungen nach der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) und führt zu Einstufungen in 
Feuerwiderstandsklassen (DIN 4102-2:1977-09, DIN EN 13501-2:2016-12), die den bauaufsichtlichen 
Anforderungen zugeordnet werden.  
Bauteilbemessungen auf der Grundlage von Naturbrandmodellen stellen auf die jeweilige konkrete Nutzung und 
Ausgestaltung eines Raums oder Gebäudes unter Berücksichtigung der vorhandenen brandschutztechnischen 
Infrastruktur ab.  
Eine solche Bauteilbemessung deckt das auf Feuerwiderstandsklassen ausgerichtete globale bauaufsichtliche 
Anforderungssystem (Gebäudeklassen, Höhenlage der Geschosse, Gebäudeart) nicht vollständig ab.  
Über die Anwendbarkeit von Naturbrandmodellen ist daher im Rahmen einer Abweichung nach Art. 63 bzw. einer 
Erleichterung nach Art. 54 Abs. 3 Satz 2 BayBO zu entscheiden. Dazu ist im Bauantrag oder in den Bauvorlagen 
anzugeben, weshalb es einer ETK-Brandbeanspruchung nicht bedarf und darzustellen, dass (und weshalb) das 
gewählte Brandmodell für das Vorhaben geeignet ist und wie die damit zwangsläufig verbundene eingeschränkte 
Nutzung der Anlage (z. B. aufgrund begrenzter Brandlasten) sichergestellt werden soll (Art. 63 Abs. 1 BayBO, § 11 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, Satz 2 BauVorlV vgl. Nr. 5). 
 
2 Für den Nachweis der Standsicherheit (§ 10 Abs. 1 BauVorlV) sind die für die Beurteilung der Brand-
einwirkungen erforderlichen Unterlagen, insbesondere für die Ermittlung der thermischen Einwirkungen und die 
bemessungsrelevanten Brandszenarien einschließlich der entsprechenden Bemessungsbrände, als zusätzliche 
Bauvorlage (§ 1 Abs. 4 BauVorlV) vorzulegen. Die erforderlichen Unterlagen müssen vollständig, nachvollziehbar 
und prüfbar sein; die thermischen Einwirkungen sind raumbezogen zu ermitteln und zu dokumentieren. Die 
Eingangsparameter sind repräsentativ und konservativ zu wählen; dabei sind auch Brandeinwirkungen von außen 





https://www.is-argebau.de/
https://www.dibt.de/de/wir-bieten/technische-baubestimmungen
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Werden tragende und aussteifende Teile baulicher Anlagen unter Anwendung von Naturbrandmodellen bemessen, 
ist Anlage A 1.2.1/3 zu beachten. 
 
A 2.1.5  Außenwände 

Die einschlägigen Anforderungen ergeben sich je nach Gebäudeklasse aus Art. 26 BayBO. 
 
Abweichend von den Festlegungen in Abschnitt A 2.1.3.3.4 ist es für die Brandeinwirkung von außen nach innen 
zulässig, dass ein Versagen frühestens nach 30 Minuten gemäß DIN 4102-3:1977-09, Abschnitt 5.3.2 
(abgeminderte Einheits-Temperaturkurve), eintreten darf. 
 
Müssen Oberflächen von Außenwänden sowie Außenwandbekleidungen mit Ausnahme von Unterkonstruktionen 
nach Art. 26 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. Abs. 5 BayBO schwerentflammbar sein, gilt dies auch für ihre einzelnen 
Bestandteile. 
 
Für schwerentflammbare Außenwandbekleidungen sind die Kriterien bei Brandeinwirkungen gemäß  
DIN 4102-20:2017-10, Abschnitt 4.2, einzuhalten. 
 
Außenwandbekleidungen in der Ausführung als Wärmedämmverbundsystem (WDVS) mit EPS-Dämmstoffen 
erfüllen die Anforderungen schwerentflammbar, wenn an vorhandenen Öffnungen in der Außenwand im Bereich 
der Stürze oberhalb der Öffnung auch bei Brandeinwirkung standsichere und formstabile, nichtbrennbare 
konstruktive Maßnahmen angeordnet werden. Darauf kann verzichtet werden, wenn umlaufend horizontal 
angeordnete, auch bei Brandeinwirkung standsichere und formstabile, nichtbrennbare konstruktive Maßnahmen 
angeordnet werden. 
 
Für solche Außenwandbekleidungen in der Ausführung als Wärmedämmverbundsystem (WDVS) mit EPS-
Dämmstoffen ist zusätzlich eine Brandeinwirkung von außen, die unmittelbar im unteren Bereich der Fassade 
einwirkt, zu berücksichtigen. Dazu sind geeignete nichtbrennbare konstruktive Maßnahmen vorzusehen, damit das 
Schutzziel gemäß Art. 24 Abs. 1 Satz 1 BayBO erfüllt ist oder es ist die unter lfd. Nr. A 2.2.1.5 genannte technische 
Regel einzuhalten. 
 
Sind bei Außenwänden mit hinterlüfteten Bekleidungen, die geschossübergreifende Hohlräume haben oder die 
über Brandwände hinweggeführt werden, Vorkehrungen zur Begrenzung der Brandausbreitung zu treffen und ist 
die unter lfd. Nr. A 2.2.1.6 genannte technische Regel zu beachten. 
 
A 2.1.6  Trennwände 

Die einschlägigen Anforderungen ergeben sich je nach Gebäudeklasse aus Art 27 BayBO. 
 
Anschlüsse einschließlich Fugenausbildungen, Durchdringungen von Leitungen sowie Querschnittsverringerungen 
bei Einbau von Steckdosen, Schaltkästen, Leitungsverteilern etc. dürfen den Raumabschluss und, bei tragenden 
Wänden, die Standsicherheit nicht beeinträchtigen. 
 
Soweit nicht anders geregelt (s. Rechtsverordnungen oder Richtlinien in Tabelle A. 2.2.2) sind Öffnungen in 
Trennwänden nur zulässig, wenn sie auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschränkt sind; sie 
müssen feuerhemmende, dicht- und selbstschließende Abschlüsse haben. 
 
Bei den Beobachtungen zur Rauchentwicklung nach DIN 4102-5:1977-09 muss festgestellt sein, dass höchstens 
eine geringe Rauchentwicklung beobachtet worden ist (kein flächiger Rauchaustritt auf der Bauteiloberfläche, nur 
einzelne Rauchfähnchen auch aus Fugen). 
 
Zur Erfüllung dieser Anforderungen ist die unter der lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten. 
 
Ein Feuerschutzabschluss darf dann offengehalten werden, wenn er zur Gewährleistung des Raumabschlusses 
der Trennwand mit einer Einrichtung versehen ist, die bereits bei Raucheinwirkung, dauerhaft das unverzügliche 
und sichere Schließen des Feuerschutzabschlusses gewährleistet (Feststellanlage). 
 
Die Feststellanlage ist ein System, bestehend aus Geräten und/oder Gerätekombinationen, das geeignet ist, die 
Funktion von Schließmitteln kontrolliert unwirksam zu machen. Beim Ansprechen der zugehörigen 
Auslösevorrichtung im Fall eines Brandes, einer Störung oder durch Handauslösung werden offen gehaltene 
Abschlüsse unmittelbar sicher zum Schließen freigegeben. Eine Feststellanlage besteht aus mindestens 
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A 2.1.15  Anlagen und Bauprodukte der Technischen Gebäudeausrüstung 

A 2.1.15.1 Allgemeines 

Die bauaufsichtlichen Anforderungen an die Anlagen und Bauprodukte der Technischen Gebäudeausrüstung 
ergeben sich aus Art. 37 - 44 BayBO sowie aus der Feuerungsverordnung (FeuV) und der Verordnung über den 
Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen (EltBauV). Sie werden durch die unter den lfd. Nrn. A 2.2.1.8, 
A 2.2.1.11 und A 2.2.1.16, genannten technischen Regeln konkretisiert. Zur Erfüllung der Anforderungen ist auch 
die unter lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten. 
 
A 2.1.15.2  Blitzschutzanlagen 

Blitzschutzanlagen nach Art. 44 BayBO sollen die Brandentstehung an der baulichen Anlage und eine Gefährdung 
von Personen durch Blitzeinschläge verhindern. 
 
A 2.1.15.3 Brandfallsteuerung von Aufzügen 

Brandfallsteuerungen sollen bewirken, dass bei Erkennung eines Brandes der Aufzug mit darin befindlichen 
Personen nicht mehr das vom Brand betroffene Geschoss anfahren kann und die Personen den Aufzug in einem 
anderen Geschoss verlassen, um sich zu retten. Außerdem wird sichergestellt, dass danach der Aufzug außer 
Betrieb geht. 
 
Brandfallsteuerungen bestehen mindestens aus automatischen Brandmeldern zur Branderkennung in jedem 
Geschoss, den automatischen Übertragungseinrichtungen der Brandmeldung und dem Auswerte- und 
Steuerungssystem für den Aufzug. Das Auslösen der Brandfallsteuerung ist auch durch eine automatische 
Brandmeldeanlage zulässig. 
 
A 2.1.15.4 Wärmeabzugsgeräte 

Sofern Wärmeabzugsgeräte verlangt werden, soll der Brandausbreitung im Hinblick auf einen Vollbrand in 
bestimmten Bereichen einer baulichen Anlage entgegen gewirkt werden, um eine Entzündung brennbarer Teile der 
baulichen Anlage außerhalb des eigentlichen Brandbereiches durch heiße Brandgase zu verhindern. Für 
vorhandene Bauteile im Brandbereich soll eine Reduzierung der thermischen Einwirkungen erreicht werden, damit 
die Standsicherheit oder der Raumabschluss im Brandfall gewährleistet bleibt. Damit können auch wirksame 
Löscharbeiten unterstützt werden. 
 
Erforderliche Wärmeabzugsgeräte sind in Abhängigkeit von Lage in der baulichen Anlage, vorgeschriebener 
geometrischer Abmessungen, der erforderlichen geometrischen Öffnungsfläche und des Standortes der baulichen 
Anlage hinsichtlich des Funktionserhalts und der Einwirkungen u. a. von Wind, Schnee, den 
Umgebungstemperaturen auszuwählen und zu verwenden. Für die Verwendung gilt die unter lfd. Nr. A 2.2.1.2 
genannte technische Regel mit den dort genannten Leistungsanforderungen. 
 
A 2.1.15.5 Feuerwehraufzüge 

Feuerwehraufzüge dienen insbesondere bei baulichen Anlagen großer Höhe der Unterstützung wirksamer 
Löscharbeiten. Feuerwehraufzüge sollen im Brandfall durch die Feuerwehr nutzbar bleiben. 
 
Für Hochhäuser ergeben sich die einschlägigen bauordnungsrechtlichen Anforderungen an Feuerwehraufzüge, die 
Fahrschächte von Feuerwehraufzügen und deren Vorräume aus Abschnitt 6.1 und (für Hochhäuser mit nicht mehr 
als 60 m Höhe) Abschnitt 8.4 der Richtlinie über die bauaufsichtliche Behandlung von Hochhäusern (s. A 2.2.2.7, 
Bekanntmachung vom 21. April 2015, AllMBl. S. 274). 
 
In normalen Betrieb ist die Nutzung zur Personen- und Lastenbeförderung zulässig. 
 
Feuerwehraufzüge müssen auch bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung ausreichend lang mit Strom versorgt 
werden und funktionsfähig bleiben (Sicherheitsstromversorgung). 
 
A 2.1.15.6 Objektfunkanlagen für die Feuerwehr  

Objektfunkanlagen für die Feuerwehr dienen der Unterstützung wirksamer Löscharbeiten. Die Anlagen sollen die 
Funkkommunikation der Einsatzkräfte der Feuerwehr untereinander in der baulichen Anlage und mit den 
unmittelbar an der baulichen Anlage vorhandenen Einsatzkräften der Feuerwehr während des Einsatzes 
unterstützen, wenn dies wegen der räumlichen Struktur, der Ausdehnung oder wegen der die Funkkommunikation 
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02. Eine Löschwasser-Rückhalteanlage ist nicht erforderlich, wenn wassergefährdende Stoffe unterhalb der 
Schwellenwerte nach Abschnitt 2.1 der Richtlinie gelagert werden. 
 
03. Für bauliche Anlagen in oder auf denen mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird und auf die die 
Richtlinie nach den Abschnitten 2.2 und 2.3 keine Anwendung findet, ist eine allgemeine Bemessungsregel für 
Löschwasser-Rückhalteanlagen nicht möglich. Sofern für solche Anlagen die Zurückhaltung verunreinigten 
Löschwassers erforderlich ist, muss über die Anordnung und Bemessung von Löschwasser-Rückhalteanlagen im 
Einzelfall entschieden werden. 
 
04. Der Nachweis ausreichend bemessener Löschwasser-Rückhalteanlagen ist durch den Bauherrn zu erbringen. 
Dieser ist auch für die Angaben zu den Lagermengen und zur Wassergefährdungsklasse der gelagerten Stoffe 
verantwortlich; eine bauaufsichtliche Prüfung dieser Angaben findet nicht statt. 
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05. Zu Abschnitt 5.6.4: 
Werden Rettungswege in andere Brandabschnitte oder Brandbekämpfungsabschnitte geführt, so müssen sie dort 
auf Rettungswege führen. 
 
06. Zu Abschnitt 5.9: 
Der nach Satz 4 zulässige Ersatz einer automatischen Brandmeldeanlage durch eine ständige Personalbesetzung 
setzt voraus, dass die Personen von ihren Arbeitsplätzen aus den gesamten Brandabschnitt oder 
Brandbekämpfungsabschnitt ständig einsehen können und über die technischen Mittel verfügen, einen Brand zu 
melden. 
 
Zusammenstellung der Mindeststärken einer nach BayFwG anerkannten Werkfeuerwehr bei Anwendung der 
Sicherheitskategorien K 3.1 bis K 3.4: 
 

Sicherheits-
kategorie 

während der 
Betriebszeit 

außerhalb der 
Betriebszeit 

 

hauptberufliche  
Kräfte 

nebenberufliche  
Kräfte 

hauptberufliche  
Kräfte 

nebenberufliche  
Kräfte 

K 3.1 6 3 6 0 

K 3.2 6 3 6 3 

K 3.3 6 6 6 6 

K 3.4 6 12 6 12 
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Anlage A 4.2/1 
 
Zu DIN 18065 
 
1 Von der Einführung ausgenommen ist die Anwendung auf Treppen in Wohngebäuden der Gebäude-
klassen 1 und 2 und in Wohnungen. 
 
2 Bauaufsichtliche Anforderungen an den Einbau von Treppenliften in Treppenräumen notwendiger Treppen 
in bestehenden Gebäuden: 
Durch den nachträglichen Einbau eines Treppenlifts im Treppenraum darf die Funktion der notwendigen Treppe 
als Teil des ersten Rettungswegs und die Verkehrssicherheit der Treppe grundsätzlich nicht beeinträchtigt werden. 
Der nachträgliche Einbau eines Treppenlifts ist zulässig, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: 
 
1. Die Treppe erschließt nur Wohnungen und/oder vergleichbare Nutzungen. 
2. Die Mindestlaufbreite der Treppe von 100 cm darf durch die Führungskonstruktion nicht wesentlich 
unterschritten werden; eine untere Einschränkung des Lichtraumprofils (s. Bild A.7) von höchstens 20 cm Breite 
und höchstens 50 cm Höhe ist hinnehmbar, wenn die Treppenlauflinie (s. Ziffer 3.6) oder der Gehbereich 
(s. Ziffer 8) nicht verändert wird. Ein Handlauf muss zweckentsprechend genutzt werden können. 
3. Wird ein Treppenlift über mehrere Geschosse geführt, muss mindestens in jedem Geschoss eine 
ausreichend große Wartefläche vorhanden sein, um das Abwarten einer begegnenden Person bei Betrieb des 
Treppenlifts zu ermöglichen. Das ist nicht erforderlich, wenn neben dem benutzten Lift eine Restlaufbreite der 
Treppe von 60 cm gesichert ist. 
4. Der nicht benutzte Lift muss sich in einer Parkposition befinden, die den Treppenlauf nicht einschränkt. Im 
Störfall muss sich der Treppenlift auch von Hand ohne größeren Aufwand in die Parkposition fahren lassen. 
5. Während der Leerfahrten in die bzw. aus der Parkposition muss der Sitz des Treppenlifts hochgeklappt sein. 
Neben dem hochgeklappten Sitz muss eine Restlaufbreite der Treppe von 60 cm verbleiben. 
6. Gegen die missbräuchliche Nutzung muss der Treppenlift gesichert sein. 
7. Der Treppenlift muss aus nichtbrennbaren Materialien bestehen, soweit das technisch möglich ist. 
 
3 Bei einer notwendigen Treppe in einem bestehenden Gebäude darf durch den nachträglichen Einbau eines 
zweiten Handlaufs die nutzbare Mindestlaufbreite um höchstens 10 cm unterschritten werden. Diese 
Ausnahmeregelung bezieht sich nur auf Treppen mit einer Mindestlaufbreite von 100 cm nach den Festlegungen 
der DIN 18065:2015-03. Abweichende Festlegungen und Anforderungen an die Laufbreite bleiben davon 
unberührt. 
 
 
Anlage A 4.2/2Bay 
 
Zu DIN 18040-1 
 
Die Einführung bezieht sich auf die baulichen Anlagen oder die Teile baulicher Anlagen, die nach Art. 48 
Abs. 2 BayBO barrierefrei sein müssen.  
Bei Anwendung der Technischen Baubestimmung ist Folgendes zu beachten: 
 

01. Die Norm ist regelmäßig anzuwenden, wenn bauaufsichtliche Anforderungen an das barrierefreie Bauen 
gestellt werden. 

02. Abschnitt 4.3.7 ist von der Einführung ausgenommen. 

03. Die in den Abschnitten 4.4 und 4.7 genannten Hinweise und Beispiele können im Einzelfall berücksichtigt 
werden.  

04. Das in Abschnitt 4.3.3.2, Tabelle 1, Zeile 6 festgelegte Achsmaß der Greifhöhe für Türdrücker ist grundsätzlich 
nur bei Türen zu den barrierefreien Sanitärräumen auszuführen. Die Greifhöhe aller anderen Türen kann in 
Abhängigkeit von der Nutzung und mit Blick auf den Nutzerkreis des öffentlich zugänglichen Bereichs 
zwischen 85 cm und 105 cm festgelegt werden. 

05. Abschnitt 4.3.6 muss nur auf notwendige Treppen im Sinn des Art. 32 BayBO angewendet werden. 

06. Mindestens ein Toilettenraum für den allgemeinen Besucher- und Benutzerverkehr muss Abschnitt 5.3.3 
entsprechen; Abschnitt 5.3.3 Satz 1 ist nicht anzuwenden. 

07. Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der notwendigen Stellplätze für den allgemeinen Besucher- und 
Benutzerverkehr müssen Abschnitt 4.2.2 Sätze 1 und 2 entsprechen. 
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Technische Baubestimmungen für Bauteile und 
Sonderkonstruktionen, die zusätzlich zu den in Teil A 

aufgeführten Technischen Baubestimmungen zu 
beachten sind 

 

 

 

B 1 Allgemeines 

B 2 Technische Regelungen für Sonderkonstruktionen und Bauteile gem. Art. 81a Abs. 2 BayBO 

B 3 Technische Gebäudeausrüstungen und Teile von Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen von 
wassergefährdenden Stoffen, die die CE-Kennzeichnung nicht nach der Bauproduktenverordnung tragen 

B 4 Bauprodukte und Bauarten, die Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen, für die nach 
Art. 80 Abs. 5 Nr. 5 BayBO eine Rechtsverordnung erlassen wurde 
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Anlage B 2.2.6/2 
 
Für die Verwendung der Rohre und Formstücke für die Grundstücksentwässerung können die in EN 1916:20021, 
Tabelle 1, nicht erfassten Eigenschaften entsprechend DIN V 1201:2004-08 nachgewiesen werden. 
____________ 
1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1916:2003-04. 
 
 
Anlage B 2.2.6/3 
 
Für die Verwendung der Einstieg- und Kontrollschächte für die Grundstücksentwässerung können die in 
EN 1917:20021, Tabelle 1, nicht erfassten Eigenschaften entsprechend DIN V 4034-1:2004-08 nachgewiesen 
werden. 
____________ 
1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1917:2003-04. 
 
 
Anlage B 2.2.6/4 
 
Rohre und Fittings sind mit Beschichtungsstoffen zum Korrosionsschutz mit einem Gehalt < 50 ppm Benzo(a)pyren 
verwendbar. 
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rechtsvorschriften 

a: Konkreter Verwendungszweck 
b: Gemäß BayBO bestehende Grundanfor-

derung, ggf. mit Konkretisierung 
c: Fehlendes Wesentliches Merkmal 
d: Verfahren zum Nachweis des fehlenden 

Wesentlichen Merkmals 

1 2 3 4 
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B 3.2.1.4 Anlagen zur Begrenzung von 
abfiltrierbaren Stoffen, Arsen, 
Antimon, Barium, Blei und 
anderen Schwermetallen, die 
für einen Anfall von bei der 
Herstellung und Verarbeitung 
von Glas und künstlichen 
Mineralfasern anfallenden 
Abwässern bis zu acht 
Kubikmetern pro Tag 
bemessen sind und die mit 
motorischen Antrieben 
ausgestattet sind 

2014/35/EU 
2014/30/EU 
2006/42/EG 

a: Verwendung in der 
Gebäudeentwässerung 

b.1: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz 
b.2: Nutzungssicherheit 
c.1: Dichtheit, Begrenzungswirkung 
c.2: Funktionssicherheit der Mess-, Steuer- 

und Regelungseinrichtungen 

B 3.2.1.5 Anlagen zur Begrenzung von 
Kohlenwasserstoffen in 
mineralölhaltigen Abwässern, 
die mit motorischen Antrieben 
ausgestattet sind 

2014/35/EU 
2014/30/EU 
2006/42/EG 

a: Verwendung in der 
Gebäudeentwässerung 

b.1: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz 
b.2: Nutzungssicherheit 
c.1: Dichtheit, Begrenzungswirkung 
c.2: Funktionssicherheit der Mess-, Steuer- 

und Regelungseinrichtungen 

B 3.2.1.6 Anlagen zur Begrenzung des 
Silbergehaltes in Abwässern 
aus fotografischen Verfahren, 
die mit motorischen Antrieben 
ausgestattet sind 

2014/35/EU 
2014/30/EU 
2006/42/EG 

a: Verwendung in der 
Gebäudeentwässerung 

b.1: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz 
b.2: Nutzungssicherheit 
c.1: Dichtheit, Begrenzungswirkung 
c.2: Funktionssicherheit der Mess-, Steuer- 

und Regelungseinrichtungen 

B 3.2.1.7 Anlagen zur Begrenzung von 
Halogenkohlenwasserstoffen 
in Abwässern von chemischen 
Reinigungen, die mit 
motorischen Antrieben 
ausgestattet sind 

2014/35/EU 
2014/30/EU 
2006/42/EG 

a: Verwendung in der 
Gebäudeentwässerung 

b.1: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz 
b.2: Nutzungssicherheit 
c.1: Dichtheit, Begrenzungswirkung 
c.2: Funktionssicherheit der Mess-, Steuer- 

und Regelungseinrichtungen 

B 3.2.1.8 Brandschutzklappen für 
Lüftungsleitungen, die nicht 
vom Anwendungsbereich der 
DIN EN 15650 erfasst werden 

2014/35/EU 
2014/30/EU 
2006/42/EG 

a: Verwendung in Lüftungsanlagen 
b: Brandschutz 
c: Dichtheit, Oberflächentemperatur, 

Auslöseeinrichtung und Rauchmelder 

B 3.2.1.9 Rauchschutzklappen für 
Lüftungsleitungen 

2014/35/EU 
2014/30/EU 
2006/42/EG 

a: Verwendung in Lüftungsanlagen 
b: Brandschutz 
c: Dichtheit, Rauchmelder und Schließen 

bei Unterbrechung der 
Hilfsenergiezufuhr 

                                                           
1  nicht besetzt 
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Lfd. Nr. Bauprodukt 
Maßgebende 

Harmonisierungs-
rechtsvorschriften 

a: Konkreter Verwendungszweck 
b: Gemäß BayBO bestehende Grundanfor-

derung, ggf. mit Konkretisierung 
c: Fehlendes Wesentliches Merkmal 
d: Verfahren zum Nachweis des fehlenden 

Wesentlichen Merkmals 
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B 3.2.1.32 Verteiler in elektrischen 
Leitungsanlagen mit 
Anforderungen an den 
Funktionserhalt im Brandfall 

2014/35/EU 
2014/30/EU 
2006/42/EG 

a: Verwendung in elektrischen 
Leitungsanlagen 

b: Brandschutz 
c: Funktionserhalt im Brandfall 

B 3.2.2 Teile von Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen von wassergefährdenden 
Stoffen, die Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen 

B 3.2.2.1 Überfüllsicherungen für 
Behälter 

2014/35/EU 
2014/30/EU 
2014/34/EU 

a: Lagern, Abfüllen und Umschlagen von 
wassergefährdenden Flüssigkeiten 

b: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz 
c: Funktionssicherheit, Erkennbarkeit der 

Alarmanzeige, Korrosionsbeständigkeit 
und Störungsanzeige 

B 3.2.2.2 Leckanzeigegeräte für 
Behälter und Rohrleitungen7 

2014/35/EU 
2014/30/EU 
2014/34/EU 

a: Lagern, Abfüllen und Umschlagen von 
wassergefährdenden Flüssigkeiten 

b.1: Festigkeit und Standsicherheit 
b.2: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz 
c.1: Standsicherheit des 

Überwachungsraums 
c.2: Eignung des Leckanzeigemediums, 

Korrosionsbeständigkeit, 
Durchgängigkeit und Dichtigkeit des 
Überwachungsraums und 
Funktionssicherheit des Leckanzeigers 

B 3.2.2.3 Leckageerkennungssysteme7 2014/35/EU 
2014/30/EU 

a: Lagern, Abfüllen und Umschlagen von 
wassergefährdenden Flüssigkeiten 

b: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz 
c: Funktionssicherheit, Erkennbarkeit der 

Alarmanzeige, Korrosionsbeständigkeit 
und Störungsanzeige 

                                                           
1 nicht besetzt 
7 Für Leckanzeiger bzw. Leckageerkennungssysteme gibt es für die Anwendung in Einrichtungen zur Lagerung von Brennstoffen mit 

einem Flammpunkt > 55 °C, die für die Versorgung von Heizsystemen in Gebäuden bestimmt sind, eine technische Spezifikation nach 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011. Die Verwendung bereits in Verkehr gebrachter Bauprodukte bleibt unberührt. 
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Technische Baubestimmungen für Bauprodukte,  
die nicht die CE-Kennzeichnung tragen,  

und für Bauarten 

 

 

C 1 Allgemeines 

C 2 Voraussetzungen zur Abgabe der Übereinstimmungserklärung für Bauprodukte nach Art. 21 BayBO 

C3 Bauprodukte, die nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses nach Art. 19 Abs. 1 
Satz 2 BayBO bedürfen 

C4 Bauarten, die nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses nach Art. 15 Abs. 3 BayBO 
bedürfen 
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Die werkseigene Produktionskontrolle ist die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der 
Produktion, die sicherstellen soll, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den maßgebenden technischen 
Regeln entsprechen. Sie erfolgt nach DIN 18200:2018-09, Abschnitt 3.2. Im Übrigen sind für die werkseigene 
Produktionskontrolle die in den technischen Regeln enthaltenen Bestimmungen maßgebend. Dabei gelten 
Bestimmungen für die Eigenüberwachung als Bestimmungen für die werkseigene Produktionskontrolle. 
 
Werden Bauprodukte nicht in Serie von Betrieben hergestellt, deren Betreiber in die Handwerksrolle eingetragen 
sind, gelten die Anforderungen an die werkseigene Produktionskontrolle im Sinne von DIN 18200:2018-09, 
Abschnitt 3, bei Einhaltung der handwerklichen Regeln als erfüllt. 
 
Die Fremdüberwachung erfolgt nach DIN 18200:2018-09, Abschnitte 3.3 und 3.4 für System A. Im Übrigen sind die 
für die Fremdüberwachung in den technischen Regeln enthaltenen Bestimmungen maßgebend. 
 
Bauarten, die von Technischen Baubestimmungen wesentlich abweichen oder für die es allgemein anerkannte 
Regeln der Technik im Hinblick auf Planung, Bemessung und Ausführung nicht gibt, dürfen nur angewendet 
werden, wenn eine allgemeine Bauartgenehmigung oder eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung vorliegt.  
 
Davon ausgenommen sind die in Kapitel C 4 aufgeführten Bauarten, für die anerkannte Prüfverfahren (Spalte 2) 
vorliegen und anstelle einer allgemeinen Bauartgenehmigung nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnisses bedürfen. Der Anwender hat die Übereinstimmung der Bauart mit dem allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis durch Übereinstimmungserklärung zu bestätigen.  
 
In Kapitel C 4 werden die bisher in Bauregelliste A Teil 3 getroffenen Regelungen fortgeführt.  
 
Nach dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung gilt ein Bauprodukt, das nicht Gegenstand 
gemeinschaftsweiter Harmonisierung ist und in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, des 
Europäischen Wirtschaftsraums, in der Türkei oder in der Schweiz nach deren nationalen technischen Vorschriften 
rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden ist, als den in und aufgrund der BayBO gestellten Anforderungen 
entsprechend, sofern die nach den anderen nationalen technischen Vorschriften gestellten und erfüllten 
Anforderungen den in Deutschland in und aufgrund der BayBO gestellten Anforderungen für die vorgesehene 
Verwendung entsprechen. Dies schließt Anforderungen an das Verfahren und die Stellen der 
Konformitätsbewertung ein. 
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C 2.3.1.5 Beidseitig bekleidete oder beplankte 
geklebte Wand-, Decken- und 
Dachelemente, z. B. Tafelelemente für 
Holzhäuser in Tafelbauart 

DIN 1052-10:2012-05 
Zusätzlich gilt sinngemäß: 
Richtlinie für die Überwachung von 
Wand-, Decken- und Dachtafeln für 
Holzhäuser in Tafelbauart nach 
DIN 1052 Teil 1 bis Teil 3 (1992-06)  
Je nach Bauprodukt gilt: 
DIN 4102-4:2016-05 

ÜZ, 
gilt auch für 
Nichtserien- 

fertigung 

C 2.3.2 Verbindungsmittel 

C 2.3.2.1 Betonrippenstähle, Gewindestangen und 
Stahlstäbe mit Holzschraubengewinde 
für den Holzbau 

DIN 1052-10:2012-05  
Zusätzlich gilt:  
Anlage C 2.3.2 

ÜH 

C 2.3.2.2 Klammern, sofern nicht durch  
DIN EN 14592 erfasst 

DIN 1052-10:2012-05 ÜHP 
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C 2.3.3 Klebstoffe für tragende Holzbauteile 

C 2.3.3.1 Phenoplaste und Aminoplaste des 
Klebstofftyps I für geklebte tragende 
Verbindungen in und von Holzbauteilen 

DIN EN 301:2018-01, 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.3.3 

ÜHP 

C 2.4 Bauprodukte für den Metallbau 

C 2.4.1 Bauprodukte aus unlegierten Baustählen 

C 2.4.1.1 Blankstahl DIN EN 10278:1999-12 
Zusätzlich gilt: 
DIN EN 10277-2:2008-06 und 
Anlagen C 2.4.1 und C 2.4.2 

ÜHP 

C 2.4.1.2 Blanker gleichschenkliger scharfkantiger 
Winkelstahl 

DIN 59370:2008-06 
Zusätzlich gilt: 
DIN EN 10277-2:2008-06 und 
Anlagen C 2.4.1, C 2.4.2 und C 2.4.3 

ÜHP 

C 2.4.1.3 Warmgewalzte nahtlose Stahlrohre aus 
unlegierten Stählen für die Verwendung 
bei Tankbauwerken 

DIN 1629:1984-10 
Zusätzlich gilt: 
Anlagen C 2.4.2, C 2.4.3 und C 2.4.4 

ÜHP 

C 2.4.1.4 Kaltgewalztes Band und Blech  DIN 1623:2009-05 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.4.2 

ÜHP 

C 2.4.1.5 Drahtseile aus Stahldrähten DIN 3051-4:1972-03 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.4.2 

ÜHP 

C 2.4.1.6 Warmgewalzte Spundbohlen aus 
unlegierten Stählen 

DIN EN 10248-1:1995-08 
Zusätzlich gilt: 
Anlagen C 2.4.2 und C 2.4.3 

ÜHP 

C 2.4.1.7 Kaltgeformte Spundbohlen aus 
unlegierten Stählen 

DIN EN 10249-1:1995-08 
Zusätzlich gilt: 
Anlagen C 2.4.2 und C 2.4.3 

ÜHP 

C 2.4.2 Bauprodukte aus geschmiedetem Stahl 

C 2.4.2.1 Schmiedestücke aus Stahl DIN EN 10222-4:2001-12 
DIN EN 10250-2:1999-12 
Zusätzlich gilt: 
Anlagen C 2.4.2 und C 2.4.5 

ÜHP 
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C 2.6.2 Fahrschacht-Dreh- und -Falttüren für 
Aufzüge in Fahrschächten mit Wänden 
der Feuerwiderstandsklasse F 90 

DIN 18090:1997-01 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.6.1 

ÜZ, 
gilt auch für 
Nichtserien- 

fertigung 

C 2.6.3 Horizontal- und Vertikal-Schiebetüren für 
Aufzüge in Fahrschächten mit 
feuerbeständigen Wänden 

DIN 18091:1993-07 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.6.1 

ÜZ, 
gilt auch für 
Nichtserien- 

fertigung 

C 2.6.4 Vertikal-Schiebetüren 
für Kleingüteraufzüge in Fahrschächten 
mit Wänden der Feuerwiderstandsklasse 
F 90  

DIN 18092:1992-04 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.6.1 

ÜZ, 
gilt auch für 
Nichtserien- 

fertigung 

C 2.6.5 Einsteckschlösser für Feuerschutz- und 
Rauchschutztüren 

DIN 18250:2003-10 ÜZ 

C 2.6.6 Türschließmittel mit kontrolliertem 
Schließablauf - Obentürschließer mit 
Kurbeltrieb und Spiralfeder 

DIN 18263-1:2015-04 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.6.2 

ÜZ 

C 2.6.7 Türschließmittel mit kontrolliertem 
Schließablauf - Drehflügelantriebe mit 
Selbstschließfunktion 

DIN 18263-4:2015-04 ÜZ 

C 2.6.8 Federband und Konstruktionsband für 
Feuerschutztüren 

DIN 18272:1987-08 ÜZ 

C 2.6.9 Türdrückergarnituren für 
Feuerschutztüren und Rauchschutztüren 

DIN 18273:1997-12 ÜZ 

C 2.6.10 Automatische Schiebetüren in 
Rettungswegen 

Richtlinie über automatische 
Schiebetüren in Rettungswegen 
- AutSchR - (1997-12) 

ÜHP 

C 2.6.11 Elektrische Verriegelungssysteme für 
Türen in Rettungswegen 

Richtlinie über elektrische 
Verriegelungssysteme von Türen in 
Rettungswegen  
- EltVTR - (1997-12) 

ÜHP 

C 2.6.12 Innentüren an die Anforderungen 
hinsichtlich des Schallschutzes gestellt 
werden, ausgenommen Feuer- und 
Rauchschutzabschlüsse 

Anlage C 2.6.3 ÜHP 

C 2.6.13 Automatische Türsysteme DIN 18650-1, -2:2005-12 
Für automatische Schiebetüren siehe 
auch lfd. Nr. C 2.6.10 

ÜHP 

C 2.7 Lager 

C 2.7.1 Gleitpaarung Stahl/ 
Stahl bei Führungslagern und 
Festhaltekonstruktionen 

DIN 4141-13:2010-07 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.7.1 

ÜZ 

C 2.8 Sonderkonstruktionen 

C 2.8.1 Rollladenkästen mit Anforderungen an 
den Wärme- und Schallschutz 

Richtlinie über Rollladenkästen 
(RokR):(2019-11) (s. Anhang 13) 

ÜHP 

C 2.8.2 PVC-beschichtete Polyestergewebe DIN 18204-101:2018-11 ÜZ 

C 2.8.3 Textile Flächengebilde (Planen) für 
Hallen und Zelte 

DIN 18204-1:2018-11 ÜHP 

C 2.8.4 Kunststoffgitterroste nach DIN 24537-3 Anlage C 2.8.1 - 
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C 2.9 Bauprodukte für Dächer und Bedachungen, Wände und Wandbekleidungen sowie Decken 
und Deckenbekleidungen und nichttragende innere Trennwände 

C 2.9.1 Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton-
Planbauplatten, die nicht in den 
Geltungsbereich der EN 12602 fallen 

DIN 4166:1997-10 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.1.5 

ÜH 

C 2.9.2 Hohlwandplatten aus Leichtbeton DIN 18148:2000-10 
mit Ausnahme der Bestimmungen für die 
Fremdüberwachung 
Zusätzlich gilt:  
Anlagen C 2.1.5, C 2.1.6 und C 2.9.1 

ÜH 

C 2.9.3 Unbewehrte Wandbauplatten aus 
Leichtbeton 

DIN 18162:2000-10 
mit Ausnahme der Bestimmungen für die 
Fremdüberwachung 
Zusätzlich gilt: 
Anlagen C 2.1.6 und C 2.9.2 

ÜH 

C 2.9.4 Betonwerksteinplatten für hinterlüftete 
Außenwandbekleidungen 

DIN 18516-5:2013-09 ÜHP 

C 2.9.5 Werksmäßig im Nassverfahren 
hergestellte Mineralplatten 

DIN 18177:2012-11 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.9.3 

ÜH 

C 2.9.6 Verlegeunterlagen zur Verwendung 
unter Laminatböden 

DIN EN 16354:2019-01 
Zusätzlich gilt Anlage C 2.9.4 

ÜH 

C 2.10 Bauprodukte für die Bauwerksabdichtung und Dachabdichtung 

C 2.10.1 Nackte Bitumenbahnen DIN 52129:2014-11 
Zusätzlich gilt: 
DIN 52144:2014-11 

ÜH 

C 2.10.2 Normalentflammbare Elastomer-
Fugenbänder zur Abdichtung von Fugen 
in Beton 

DIN 7865-1, -2:2015-02 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.10.1 und 
DIN 4102-1:1998-05  
DIN EN ISO 11925-2:2011-02  
in Verbindung mit Anlage C 3.7 

ÜH 

C 2.10.3 Normalentflammbare Fugenbänder aus 
thermoplastischen Kunststoffen zur 
Abdichtung von Fugen in Ortbeton 

DIN 18541-1, -2:2014-11 
mit Ausnahme der Bestimmungen für die 
Fremdüberwachung 
Zusätzlich gilt: 
DIN 4102-1:1998-05  
DIN EN ISO 11925-2:2011-02 
in Verbindung mit Anlage C 3.7 

ÜH 

C 2.10.4 Normalentflammbare Klebemassen und 
Deckaufstrichmittel für 
Bauwerksabdichtungen aus Bitumen 
nach DIN EN 13304 

DIN 18533-2:2017-07, Tabelle 4 
Zusätzlich gilt: 
DIN 4102-1:1998-05 
DIN EN ISO 11925-2:2011-02 
in Verbindung mit Anlage C 3.7 

ÜH 

C 2.10.5 Asphaltmastix für 
Bauwerksabdichtungen 

DIN EN 12970:2001-02 ÜH 

C 2.10.6 Kalottengeriffelte Metallbänder für 
Bauwerksabdichtungen 

DIN 18533-2:2017-07, Tabelle 2 ÜH 

C 2.11 Bauprodukte aus Glas 

C 2.11.1 Vorgefertigte absturzsichernde 
Verglasung 

DIN 18008-4:2013-07 Anhang B ÜH 

C 2.11.2 Vorgefertigte begehbare Verglasung DIN 18008-5:2013-07,  
mit Ausnahme Anhang A 

ÜH 
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C 2.12 Bauprodukte der Grundstücksentwässerung 

C 2.12.1 Rohre, Formstücke und Dichtmittel für Leitungen und Kanäle 

C 2.12.1.1 Kalt verarbeitbare plastische Dichtstoffe 
für Abwasserkanäle und -leitungen aus 
Beton 

DIN 4062:1978-09 ÜZ 

C 2.12.1.2 Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus 
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-) zum Ableiten von Abwasser 
innerhalb von Gebäuden 

DIN EN 1329-1:2014-07 
in Verbindung mit 
DIN CEN/TS 1329-2:2012-09 
Zusätzlich gilt: 
DIN 4102-1:1998-05  
DIN EN ISO 11925-2:2011-02  
in Verbindung mit Anlage C 3.7 

ÜZ 

C 2.12.1.3 Rohre, Formstücke und Rohrleitungen 
aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-U) für erdverlegte drucklose 
Abwasserkanäle und -leitungen und für 
Anlagen zum Lagern und Abfüllen von 
Jauche, Gülle und Silagesickersäften 

DIN EN 1401-1:2009-07 
in Verbindung mit 
DIN CEN/TS 1401-2:2012-09 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.12.2 

ÜZ 

C 2.12.1.4 Rohre und Formstücke aus Polyethylen 
hoher Dichte (PE-HD) für 
heißwasserbeständige 
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von 
Gebäuden 

DIN EN 1519-1:2000-01 
in Verbindung mit 
DIN CEN/TS 1519-2:2012-05 
Zusätzlich gilt: 
DIN 4102-1:1998-05  
DIN EN ISO 11925-2:2011-02  
in Verbindung mit Anlage C 3.7 

ÜZ 

C 2.12.1.5 Rohre und Formstücke aus Polyethylen 
hoher Dichte (PE) für Abwasserkanäle 
und -leitungen 

DIN EN 12666-1:2011-11 
in Verbindung mit 
DIN CEN/TS 12666-2:2012-11 

ÜZ 

C 2.12.1.6 Schächte und Zubehörteile aus 
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-U), Polypropylen (PP) und 
Polyethylen (PE) für erdverlegte 
drucklose Abwasserkanäle und  
-leitungen 

DIN EN 13598-1:2011-02 
in Verbindung mit 
DIN CEN/TS 13598-3:2012-07 

ÜZ 

C 2.12.1.7 Einsteig- und Kontrollschächte aus 
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-U), Polypropylen (PP) und 
Polyethylen (PE) für erdverlegte 
drucklose Abwasserkanäle und  
-leitungen 

DIN EN 13598-2:2010-05 
in Verbindung mit 
DIN CEN/TS 13598-3:2012-07 

ÜZ 

C 2.12.1.8 Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus 
chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C) 
zum Ableiten von Abwasser innerhalb 
von Gebäuden 

DIN EN 1566-1:1999-12 
in Verbindung mit 
DIN CEN/TS 1566-2:2012-09 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.12.1 und 
DIN 4102-1:1998-05  
DIN EN ISO 11925-2:2011-02 
in Verbindung mit Anlage C 3.7 

ÜZ 

C 2.12.1.9 Rohre und Formstücke aus 
glasfaserverstärktem Polyesterharz  
(UP-GFK) für erdverlegte 
Abwasserkanäle und -leitungen und für 
Anlagen zum Lagern und Abfüllen von 
Jauche, Gülle und Silagesickersäften 

DIN EN 14364:2013-05 
in Verbindung mit  
DIN CEN/TS 14632:2012-05 

ÜZ 
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C 2.12.1.10 Einsteig- und Kontrollschächte aus 
glasfaserverstärkten duroplastischen 
Kunststoffen (GFK) auf der Basis von 
Polyesterharz (UP) 

DIN EN 15383:2014-02 
in Verbindung mit 
DIN CEN/TS 14632:2012-05 

ÜZ 

C 2.12.1.11 Faserzementrohre, -formstücke für 
Hausentwässerungssysteme 

DIN EN 12763:2000-10 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.1.5 

ÜZ 

C 2.12.1.12 Faserzementrohre und -formstücke für 
Abwasserkanäle 

DIN EN 588-1:1996-11 
Zusätzlich gilt: 
DIN 19850-1:1996-11 und 
Anlagen C 2.1.5 und C 2.12.3 

ÜZ 

C 2.12.1.13 Faserzementschächte für erdverlegte 
Abwasserkanäle und -leitungen 

DIN 19850-3:1990-11 
Zusätzlich gilt:  
Anlage C 2.1.6 

ÜZ 

C 2.12.1.14 Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus 
Polypropylen (PP) zum Ableiten von 
Abwasser innerhalb von Gebäuden 

DIN EN 1451-1:1999-03 
in Verbindung mit 
DIN CEN/TS 1451-2:2012-05 
Zusätzlich gilt: 
DIN 4102-1:1998-05 
DIN EN ISO 11925-2:2011-02 
in Verbindung mit Anlage C 3.7 

ÜZ 

C 2.12.1.15 Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus 
Acrylnitril-Butadienstyrol (ABS) zum 
Ableiten von Abwasser innerhalb von 
Gebäuden 

DIN EN 1455-1:1999-12 
in Verbindung mit 
DIN CEN/TS 1455-2:2012-09 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.12.1 und 
DIN 4102-1:1998-05 
DIN EN ISO 11925-2:2011-02 
in Verbindung mit Anlage C 3.7 

ÜZ 

C 2.12.1.16 Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus 
Styrol-Copolymer-Blends (SAN+PVC) 
zum Ableiten von Abwasser innerhalb 
von Gebäuden 

DIN EN 1565-1:1999-12 
in Verbindung mit 
DIN CEN/TS 1565-2:2012-09 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.12.1 und 
DIN 4102-1:1998-05 
DIN EN ISO 11925-2:2011-02 
in Verbindung mit Anlage C 3.7 

ÜZ 

C 2.12.1.17 Kunststoff-Rohrleitungssysteme mit 
Rohren mit profilierter Wandung und 
glatten Rohroberflächen aus 
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 
(PVC-U) zum Ableiten von Abwasser 
innerhalb von Gebäuden 

DIN EN 145--1:2017-09 
in Verbindung mit  
DIN CEN/TS 1453-2 (DIN SPEC 
19942):2017-06 
Zusätzlich gilt: 
DIN 4102-1:1998-05, 
DIN EN ISO 11925-2:2011-02 
in Verbindung mit Anlage C 3.7 

ÜZ 

C 2.12.1.18 Abwasserrohre und Formstücke aus 
Polypropylen für erdverlegte 
Abwasserkanäle und -leitungen 

DIN EN 1852-1:2009-07 
in Verbindung mit 
DIN CEN TS 1852-2:2016-04 

ÜZ 

C 2.12.1.19 Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus 
Polypropylen mit mineralischen Additiven 
(PP-MD) zum Ableiten von Abwasser 
außerhalb von Gebäuden 

DIN EN 14758-1:2012-05 
in Verbindung mit 
DIN CEN/TS 14758-2 (DIN SPEC 
19647):2016-11 
Zusätzlich gilt:  
Anlage C 2.12.4 

ÜZ 
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C 2.12.1.20 Kunststoff-Rohrleitungssysteme für 
drucklose erdverlegte Abwasserkanäle 
und -leitungen mit profilierter Wandung 
aus Polyvinylchlorid (PVC-U), 
Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) 
- Rohre und Formstücke mit glatter 
Innen- und Außenfläche, Rohrtyp A - 

DIN EN 13476-2:2007-08 
in Verbindung mit  
DIN CEN/TS 13476-4:2013-07 

ÜZ 

C 2.12.1.21 Kunststoff-Rohrleitungssysteme für 
drucklose erdverlegte Abwasserkanäle 
und -leitungen mit profilierter Wandung 
aus Polyvinylchlorid (PVC-U), 
Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) 
- Rohre und Formstücke mit glatter 
Innen- und profilierter Außenfläche,  
Rohrtyp B -  

DIN EN 13476-3:2009-04 
in Verbindung mit  
DIN CEN/TS 13476-4:2013-07 

ÜZ 

C 2.12.1.22 Rohre und Formstücke aus 
Polyesterharzformstoff für erdverlegte 
Abwasserkanäle und -leitungen 

DIN EN 14636-1:2010-04 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.12.5 

ÜZ 

C 2.12.1.23 Einsteig- und Kontrollschächte aus 
Polyesterharzformstoff für erdverlegte 
Abwasserkanäle und -leitungen 

DIN EN 14636-2:2010-04 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.12.5 

ÜZ 

C 2.12.1.24 Halbzeuge für das Close-Fit-Lining zur 
Renovierung von erdverlegten 
Entwässerungsnetzen 
(Freispiegelleitungen)  

DIN EN ISO 11296-3:2011-07 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.12.6 

ÜZ 

C 2.12.1.25 Halbzeuge für das vor Ort härtende 
Schlauch-Lining zur Renovierung von 
erdverlegten Entwässerungsnetzen 
(Freispiegelleitungen) 

DIN EN ISO 11296-4:2018-09 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.12.6 

ÜZ 

C 2.12.1.26 Halbzeuge für das Wickelrohr-Lining zur 
Renovierung von erdverlegten 
Entwässerungsnetzen 
(Freispiegelleitungen) 

DIN EN ISO 11296-7:2013-05 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.12.6 

ÜZ 

C 2.12.1.27 Halbzeuge für das Lining mit fest 
verankerten Kunststoffauskleidungen zur 
Renovierung von erdverlegten 
Entwässerungsnetzen 
(Freispiegelleitungen) 

DIN EN 16506:2014-12 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 2.12.6 

ÜZ 

C 2.12.2 Sanitärausstattungsgegenstände und Absperreinrichtungen 

C 2.12.2.1 Ablaufgarnituren für 
Sanitärausstattungsgegenstände 

DIN EN 274-1, -2, -3:2002-05  
mit Ausnahme der Bestimmungen für die 
Fremdüberwachung 

ÜHP 

C 2.12.2.2 Urinalanschlussstücke DIN 1380:2001-05 ÜHP 

C 2.12.2.3 Klosettanschlussstücke DIN 1389:2015-12 ÜHP 

C 2.12.2.4 Geruchsverschlüsse für besondere 
Verwendungszwecke 

DIN 19541:2004-12 
mit Ausnahme der Bestimmungen für die 
Fremdüberwachung 

ÜHP 
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Anlage C 2.1.5 
 
Tabelle:  Verwendung von Zement nach EN 197-1:20111 
 
Die Norm DIN 1164-1:199--10 wurde durch die Europäische Norm EN 197-1:20111 sowie die Norm DIN 1164-
10:2013-03 ersetzt. Soweit in den technischen Regeln der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen 
Bezug auf DIN 1164 (frühere Ausgaben) genommen wird, sind Zemente nach EN 197-1:20111 nach folgender 
Tabelle verwendbar. Verwendungsbeschränkungen in den technischen Regeln bleiben unberührt. 
 

Lfd. 
Nr. 

Technische Regel Verwendbare Zemente (Zementart) nach EN 197-1:20111 

1 2 3 4 

1 DIN EN 447 1996-07 CEM I 

2 DIN EN 588-1 1996-11 Entsprechend den Verwendungsregeln für die 
Expositionsklasse XF 1 in DIN 1045-2:2008-08 

3 DIN 4166 1997-10 Alle 

4 DIN 18148 2000-10 Alle 

5 DIN 18162 2000-10 

6 DIN EN 12763 2000-10 Wie lfd. Nr. 2 
 
1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 197-1:2011-11. 
 
 
Tabelle A:  Zuordnung der Betoneigenschaften nach DIN 1045:1988-07 zu Beton nach DIN EN 206-12 

Lfd. Nr. Abschnitt DIN 1045:1988-07 

DIN EN 206-1 bzw. 
DIN 1045-2 
Expositionsklasse bzw. 
Abschnitt 

1 2 3 4 

1 6.5.5.1 Unbewehrter Beton X0 

2 6.5.1, 6.5.5.1 Innenbauteil XC1 

3 6.5.1, 6.5.5.1 Außenbauteil XC4/XF1 

4 6.5.7.2 Wasserundurchlässiger Beton DIN 1045-2, 5.5.3 

5 6.5.7.3 Beton mit hohem Frostwiderstand XC4/XF1 

6 6.5.7.4 Beton mit hohem Frost- und Tausalzwiderstand XF4 

7 6.5.7.4 Beton mit hohem Frost- und Tausalzwiderstand, sehr 
starker Frost-, Tausalzangriff 

XF4 

8 6.5.7.5 Beton mit hohem Widerstand gegen schwachen 
chemischen Angriff 

XA1 

9 6.5.7.5 Beton mit hohem Widerstand gegen starken 
chemischen Angriff 

XA2 

10 6.5.7.5 Beton mit hohem Widerstand gegen sehr starken 
chemischen Angriff 

XA2 

11 6.5.7.6 Beton mit hohem Verschleißwiderstand XM1 

12 6.5.7.7 Beton für hohe Gebrauchstemperaturen bis 250 °C DIN 1045-2, 5.3.6 

13 6.5.7.8 Beton für Unterwasserschüttung (Unterwasserbeton) DIN 1045-2, 5.3.4 
 
2 Hartz, U.: Neues Normenwerk im Betonbau, veröffentlicht in den DIBt Mitteilungen Nr. 1/2001, S. 2 
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Anlage C 2.4.10 
Prüfungsumfang und -art bei Nieten im Rahmen der Fremdüberwachung 
 

Zeitpunkt Prüfungsart Prüfungsumfang 

Erstprüfung verschärfte Prüfung übliche und besondere Eigenschaften 

Fremdüberwachung im 1. Jahr normale Prüfung übliche Eigenschaften 

Fremdüberwachung ab 2. Jahr reduzierte Prüfung  übliche Eigenschaften 
 
Im Rahmen der Fremdüberwachung werden im Abstand von 6 Monaten Proben so entnommen, dass 
wechselweise alle Produktarten geprüft werden. 
 
Übliche Eigenschaften 
 

Merkmal geprüftes Produkt Charakter des Prüfumfanges 

  reduziert normal verschärft 

  L    P   Pr L    P   Pr L    P   Pr 

Maße alle 1 x 3 x 1 2 x 3 x 1 4 x 3 x 1 

Scherversuch alle 1 x 3 x 1 2 x 3 x 1 4 x 3 x 1 

Härteprüfung alle 1 x 3 x 3 2 x 3 x 3 4 x 3 x 3 

Kopfschlagzähigkeit alle 1 x 3 x 1 2 x 3 x 1 4 x 3 x 1 
 
Besondere Eigenschaften 
 

Merkmal Charakter des Prüfumfangs verschärft 

 L P Pr 

Schichtdicke 1 x 3 x 3 

Zugversuch 1 x 3 x 1 

Kerbschlagarbeit 1 x 3 x 1 
 
L = Los 
P = Probe 
Pr = Prüfung 
 
 
Anlage C 2.4.11 
 
Prüfungsumfang und -art bei Schrauben und Muttern im Rahmen der Fremdüberwachung 
 

Zeitpunkt Prüfungsart Prüfungsumfang 

Erstprüfung verschärfte Prüfung übliche und besondere Eigenschaften 

Fremdüberwachung im 1. Jahr normale Prüfung übliche Eigenschaften 

Fremdüberwachung ab 2. Jahr reduzierte Prüfung  übliche Eigenschaften 
 
Im Rahmen der Fremdüberwachung werden im Abstand von 6 Monaten Proben so entnommen, dass 
wechselweise alle Produktarten geprüft werden. 
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Anlage C 2.6.3 
 
1 Allgemeines 
 
Folgendes gilt für Innentüren, an die Anforderungen hinsichtlich des Schallschutzes gestellt werden. Innentüren 
bestehen jeweils aus Blatt und Zarge.  
 
Innentüren müssen aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen bestehen. 
 
2 Bewertetes Schalldämm-Maß 
 
Sollen je nach Verwendungszweck schalldämmende Eigenschaften ausgewiesen werden, so ist das bewertete 
Schalldämm-Maß Rw nach DIN EN ISO 10140-1:2016-12, DIN EN ISO 10140-2 und -4:2010-12 sowie 
DIN EN ISO 10140-5:2014-09 und Bewertung nach DIN EN ISO 717-1:2013-06 zu bestimmen. 
 
Prüfberichte nach DIN EN ISO 10140-1:2010-12, 2012-05 und 2014-09 sowie DIN EN ISO 10140-5:2010-12 in 
Verbindung mit DIN EN ISO 717-1:2006-11 bzw. DIN EN ISO 717-1:2013-06, die vor dem Inkrafttreten dieser 
Ausgabe der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen erstellt wurden, dürfen weiterhin verwendet 
werden. 
 
3 Wesentliche Merkmale für das Ü-Zeichen 
 
Im Ü-Zeichen einer Innentür, die den Anforderungen nach Abschnitt 2 entspricht, ist das bewertete Schalldämm-
Maß Rw anzugeben sowie die Kombinationen von Türblättern mit Türzargen, für welche dieses gilt. 
 
 
Anlage C 2.6.4 
 
Es ist ein Verwendbarkeitsnachweis gemäß Art. 17 Abs. 1 BayBO erforderlich. 
 
 
Anlage C 2.7.1 
 
Für Führungslager und Festhaltekonstruktionen gilt EN 1337-8:20071. Für die Gleitpaarung Stahl/Stahl bei 
Führungslagern und Festhaltekonstruktionen kann der entsprechende Abschnitt von DIN 4141-13:2010-07 
angewendet werden. 
____________ 
1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1337-8:2008-01. 
 
 
Anlage C 2.8.1 
 
Begehbare Kunststoffgitterroste nach DIN 24537-3:2007-08 bedürfen als Verwendbarkeitsnachweis einer 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, sofern die Fallhöhe mehr als 0,5 m beträgt oder die Stützweiten der 
Roste mehr als 0,5 m betragen. 
 
 
Anlage C 2.9.1 
 
Zu DIN 18148:2000-10 
 
Zu Abschnitt 1: Hohlwandplatten aus Leichtbeton dürfen nur für die Herstellung von leichten Trennwänden nach 
DIN 4103-1:2015-06 verwendet werden. 
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Parameter Prüffestlegungen 
bei den Prüfungen zu berücksichtigen. Es ist jede Kaschierung (mit jeweils 
2 Probekörpern) zu prüfen; für die ungünstigsten Bedingungen ist eine vollständige 
Prüfreihe durchzuführen. Die Klassifizierung bestimmt sich aus den ungünstigsten 
Bedingungen. 

Oberflächenstruktur Wird eine Verlegeunterlage mit einer Reihe unterschiedlicher Oberflächenstrukturen, 
z. B. Noppen, Perforationen usw. hergestellt, ist dies bei den Prüfungen zu 
berücksichtigen. Es ist jede Oberflächenstruktur (mit jeweils 2 Probekörpern) zu prüfen; 
für die ungünstigsten Bedingungen ist eine vollständige Prüfreihe durchzuführen. Die 
Klassifizierung bestimmt sich aus den ungünstigsten Bedingungen. 

 
 
Anlage C 2.10.1 
 
Zu DIN 7865-1 und DIN 7865-2 
 
DIN 7865-2:2015-02 gilt mit Ausnahme von Abschnitt 8.1 Absatz 2 und 4, Abschnitt 8.3 und Anhang A. 
 
Die Baustoffklasse ist im Rahmen der Produktkennzeichnung anzugeben. 
 
 
Anlage C 2.12.1 
 
Die Rohre und Formstücke dürfen nur verklebt werden, wenn der Klebstoff EN 14680:20061 entspricht oder für 
nicht vom Geltungsbereich der o. g. harmonisierten Spezifikation erfasste Klebstoffe ein bauaufsichtlicher 
Verwendbarkeitsnachweis oder eine europäische technische Bewertung erteilt ist. 
____________ 
1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14680:2006-12. 
 
 
Anlage C 2.12.2 
 
Die Verwendung von Abwasserrohren und Formstücken mit einer geringeren Nenn-Ringsteifigkeit als SN 4 (geprüft 
nach DIN EN ISO 9969:2016-06) bedarf einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. 
 
 
Anlage C 2.12.3 
 
Zu DIN 588-1:1996-11 
 
Zu Abschnitt 4.1  Allgemeine Werkstoffzusammensetzung 
Die technische Regel gilt nur für die unter Typ NT (asbestfreie Technologie) aufgeführten Produkte. 
 
 
Anlage C 2.12.4 
 
Für mehrschichtige Abwasserrohre und Formstücke mit mineralischem Füllstoffanteil ist der Nachweis der 
Verwendbarkeit durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen erforderlich. 
 
 
Anlage C 2.12.5 
 
Es dürfen nur natürliche mineralische Zuschläge und Füllstoffe gemäß EN 12620:2002+A1:20081 zugegeben 
werden. Die Verwendung anderer natürlicher mineralischer Zuschläge und Füllstoffe bedarf der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung. 
____________ 
1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12620:2008-07. 
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Bei Mehrkammerbehältern muss jede Kammer zusätzlich dem Prüfüberdruck standhalten, der dem jeweils 
zulässigen Betriebsüberdruck zugeordnet ist (mit einer Sicherheit von 1,3 erhöhte Summe aus dem maximal 
zulässigen Betriebsüberdruck und dem im Betrieb zu erwartenden hydrostatischen Druck der Lagerflüssigkeit mit 
der maximal zulässigen Dichte bezogen auf den tiefsten Punkt des Behälters). 
 
3 Festlegungen für die Kennzeichnung 
 
Bei der Kennzeichnung der Bauprodukte sind mindestens die Typbezeichnung, das Herstellungsjahr, die 
Herstellungsnummer, die zur Herstellung verwendeten Werkstoffe, der Nenninhalt des Behälters bei zulässiger 
Füllhöhe, der zulässige Füllungsgrad oder die zulässige Füllhöhe (entsprechend dem zulässigen Füllungsgrad) und 
die Leistungsfähigkeit des Produkts (maximal zulässige Mediendichte, Nennblechdicken, Korrosionszuschläge 
soweit erforderlich, Druck- und Temperaturbereiche) anzugeben. 
 
4 Festlegungen für den Einbau 
 
In Überschwemmungsgebieten sind die Tanks so aufzustellen, dass sie von der Flut nicht erreicht werden können. 
Sie dürfen nicht in Erdbebengebieten der Erdbebenzonen 1 bis 3 (DIN 4149:2005-04) aufgestellt werden. 
___________ 
1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12285-2:2005-05. 
 
 
Anlage C 2.15.18 
 
1 Die Norm DIN EN 12285-1 ist auch anzuwenden auf Behälter zur Lagerung von wassergefährdenden 

Flüssigkeiten, die für das Heizen und Kühlen von Gebäuden vorgesehen sind. In 
Überschwemmungsgebieten sind die Tanks so aufzustellen, dass sie von der Flut nicht erreicht werden 
können. Sie dürfen nicht in Erdbebengebieten der Erdbebenzonen 1 bis 3 (DIN 4149) aufgestellt werden. 

2 Anforderungen an das Bauprodukt 
Die Behälter sind nach DIN EN 12285-1:2018-12 in Tankklasse B oder Tankklasse C auszubilden. 
Die Schweißnähte müssen beidseitig durchgehend geschweißt sein. Als Versteifungsringe sind 
mindestens Stahlprofile T 80 nach DIN EN 10055 bzw. Flachstäbe mit einer Erzeugnisbreite von 
mindestens 100 mm x 30 mm nach DIN EN 10058 zu verwenden. 
Der Verzicht auf Versteifungsringe durch Anwendung der Formel (3) aus Abschnitt 4.5.3 der Norm ist 
nicht zulässig. Die Möglichkeit der Anfertigung von Berechnungen nach Abschnitt 1 Satz 3 zum 
Nachweis der Standsicherheit bei Entwicklung von Verkehrslasten und/oder 
Erdüberdeckungshöhen > 1.5 m gilt nicht. 

3 Festlegungen für die werkseigene Produktionskontrolle und die Erstprüfung 
Die werkseigene Produktionskontrolle ist entsprechend DIN EN 1090-2 bei Zugrundelegung der 
Anforderungen der Ausführungsklasse EXC 2 durchzuführen. Die Dichtheitsprüfung des Innenbehälters 
ist als Stückprüfung wie folgt durchzuführen: 
Nach Beendigung aller Schweißarbeiten ist die Druck- bzw. Dichtheitsprüfung des Behälters 
durchzuführen. Die Prüfung erfolgt mit Wasser. Als Prüfdruck wird die mit einer Sicherheit von 1,3 
erhöhte Summe aus dem maximal zulässigen Betriebsüberdruck und dem im Betrieb zu erwartenden 
hydrostatischen Druck der Lagerflüssigkeit mit der maximal zulässigen Dichte bezogen auf den tiefsten 
Punkt des Behälters, mindestens jedoch 2 bar angesetzt. 
Nach der Beruhigungsphase ist der Druck mindestens eine halbe Stunde zu halten. Der Behälter muss 
diesem Prüfdruck standhalten, ohne messbare Formänderungen zu erfahren und ohne undicht zu 
werden (kein Druckabfall ab der Beruhigungsphase). 
Bei Mehrkammerbehältern muss jede Kammer zusätzlich dem Prüfüberdruck standhalten, der dem 
jeweils zulässigen Betriebsüberdruck zugeordnet ist (mit einer Sicherheit von 1,3 erhöhte Summe aus 
dem maximal zulässigen Betriebsüberdruck und dem im Betrieb zu erwartenden hydrostatischen Druck 
der Lagerflüssigkeit mit der maximal zulässigen Dichte bezogen auf den tiefsten Punkt des Behälters). 
Die Dichtheit des Überwachungsraumes von doppelwandigen Behältern ist mit einem auf den 
Atmosphärendruck bezogenen Überdruck von 0,6 bar zu prüfen. 

4 Festlegungen für die Kennzeichnung 
Bei der Kennzeichnung der Bauprodukte sind mindestens die Typbezeichnung, das Herstellungsjahr, die 
Herstellungsnummer, die zur Herstellung verwendeten Werkstoffe, der Nenninhalt des Behälters bei 
zulässiger Füllhöhe, der zulässige Füllungsgrad oder die zulässige Füllhöhe (entsprechend dem 
zulässigen Füllungsgrad) und die Leistungsfähigkeit des Produkts (maximal zulässige Mediendichte, 
Nennblechdicken, Korrosionszuschläge soweit erforderlich, Druck- und Temperaturbereiche) anzugeben. 
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C 3.27 Produkte für Abdichtungen im Verbund 
mit Fliesen und Plattenbelägen 
- für Wände und Böden im 

Innenbereich oder im Außenbereich, 
wenn diese mit Gebäuden 
verbunden sind, gegen 
nichtdrückendes Wasser bei hoher 
Beanspruchung wie z. B. in 
Nassräumen im öffentlichen und 
gewerblichen Bereich 

- für Behälter und Becken im 
Innenbereich oder im Außenbereich, 
wenn diese mit Gebäuden 
verbunden sind, gegen Füllwasser 
wie z. B. bei Schwimmbecken 

Prüfgrundsätze zur Erteilung von 
allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnissen für Abdichtungen im 
Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen  
- Teil 1: Flüssig zu verarbeitende 

Abdichtungen (PG AIV-F) (2018-03), 
- Teil 2: Bahnenförmige Abdichtungen 

(PG AIV-B) (2018-03), 
- Teil 3: Plattenförmige Abdichtungen 

(PG AIV-P) (2018-03) 

ÜHP 

C 3.28 Flüssigkunststoffe für die 
Bauwerksabdichtung 

Prüfgrundsätze zur Erteilung eines 
allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnisses für Flüssigkunststoffe  
für Bauwerksabdichtung (PG-FLK) 
(2019-07) 

ÜHP 

C 3.29 Dachabdichtungen mit 
Flüssigkunststoffen 

Prüfgrundsätze zur Erteilung von 
allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnissen für Dachabdichtungen 
mit Flüssigkunststoffen 
Anlage C 3.6 

ÜHP 

C 3.30 Abdichtungen für Fugen und Übergänge 
in bzw. auf wasserdichten Bauteilen u. a. 
aus Beton mit hohem 
Wassereindringwiderstand im 
erdberührten Bereich, die nicht den 
Produkten C 2.10.2 und C 2.10.3 in 
Kapitel C 2 zugeordnet werden können 

Prüfgrundsätze zur Erteilung von 
allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnissen für Fugenabdichtungen 
in Bauteilen u. a. aus Beton mit hohem 
Wassereindringwiderstand im 
erdberührten Bereich (PG-FBB) Teil 1: 
Abdichtungen für Arbeitsfugen und 
Sollrissquerschnitte, Übergänge und 
Anschlüsse (September 2017) Teil 2: 
Abdichtungen für Bewegungsfugen 
(September 2017) 

ÜHP 

C 3.31 Aufsätze für Montageabgasanlagen, 
sofern nicht durch  
DIN EN 13502:2003-01,  
DIN EN 16475-7:2016-05 und 
DIN EN 14989-1:2007-05 erfasst 

DIN CEN/TS 16134:2011-11 ÜH 

C 3.32 Vorgefertigte zu 
Instandhaltungsmaßnahmen betretbare 
und vorgefertigte durchsturzsichere 
Verglasung mit versuchstechnisch 
ermittelter Tragfähigkeit 

DIN 18008-6:2018-02, 
Anhang A 

ÜH 
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C 4.7 Bauarten zur Herstellung von 
Installationsschächten und -kanälen 
einschließlich der Abschlüsse ihrer 
Revisionsöffnungen, an die Anforderungen an 
die Feuerwiderstandsdauer und/oder den 
Schallschutz gestellt werden. 
Satz 2 aus lfd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend. 

Je nach Bauart gilt: 
für die Feuerwiderstandsdauer: 
DIN 4102-11:1985-12 bzw. 
als Prüfverfahren für Installationsschachtwände 
von Installationsschächten auch  
DIN 4102-2:1977-09, außer den 
Abschnitten 6.2.7 und 6.2.9, in Verbindung mit 
Anlage C 4.6 oder 
DIN EN 1363-1:2012-10, 
DIN EN 1363-2:1999-10, 
DIN EN 1364-1:1999-10 
für den Schallschutz: 
DIN EN ISO 10140-1:2016-12, 
DIN EN ISO 10140-2, -4:2010-12, 
DIN EN ISO 10140-5:2014-09, 
DIN EN ISO 717-1:2013-06 

C 4.8 Bauarten zur Herstellung von Bedachungen, an 
die Anforderungen hinsichtlich 
Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und 
strahlende Wärme gestellt werden. 
Satz 2 aus lfd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend. 

DIN 4102-7:2018-11 
in Verbindung mit 
DIN SPEC 4102-23:2018-07 
Abschnitte 1, 2, 3, 4 und 7 oder 
DIN CEN/TS 1187:2012-03 
Prüfverfahren 1 in Verbindung mit  
DIN SPEC 4102-23:2018-07 
Abschnitte 1, 2, 3, 4 und 7 oder 
DIN CEN/TS 1187:2012-03 
Prüfverfahren 1 in Verbindung mit 
DIN CEN/TS 16459:2014-03 
Abschnitte 1, 2, 3, 4, 7 und Anhang A 

C 4.9 Bauarten zur Herstellung von elektrischen 
Kabelanlagen, an die Anforderungen 
hinsichtlich des Funktionserhalts unter 
Brandeinwirkung gestellt werden. 
Satz 2 aus lfd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend. 

DIN 4102-12:1998-11 

C 4.10 Bauarten zur Errichtung von 
Entrauchungsleitungen, an die Anforderungen 
an die Feuerwiderstandsdauer und/oder den 
Schallschutz gestellt werden. 
Satz 2 aus lfd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend. 

Je nach Bauart gilt: 
für die Feuerwiderstandsdauer: 
DIN 4102-6:1977-09  
DIN V 18232-6:1997-10  
in Verbindung mit Anlage C 4.2 oder  
DIN EN 1363-1:2012-10, 
DIN EN 1366-1:2014-12 
in Verbindung mit 
DIN EN 1366-8:2004-10 
in Verbindung mit Anlage C 4.3 
für den Schallschutz: 
DIN 52210-6:2013-07 

C 4.11 Bauarten zur Errichtung von 
Entrauchungsleitungen, an die keine 
Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer 
und/oder den Schallschutz gestellt werden. 
Satz 2 aus lfd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend. 

DIN V 18232-6:1997-10 
in Verbindung mit Anlage C 4.4 

C 4.12 Bauarten für absturzsichernde Verglasung mit 
versuchstechnisch ermittelter Tragfähigkeit 

DIN 18008-4:2013-07 
Anhang A, Anhang D und Anhang E 
Zusätzlich gilt: 
Anlage C 3.5 des Kapitels C 3 

C 4.13 Bauarten für begehbare Verglasung mit 
versuchstechnisch ermittelter Tragfähigkeit 

DIN 18008-5:2013-07 
Anhang A 
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C 4.14 Polymermodifizierte 
Bitumendickbeschichtungen (PMBC) als 
Abdichtung für Übergangsfugen auf 
wasserundurchlässige/wasserdichte Bauteile 

Prüfgrundsätze zur Erteilung von allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für 
Fugenabdichtungen in Bauteilen u. a. aus Beton 
mit hohem Wassereindringwiderstand im 
erdberührten Bereich (PG FBB) 
Teil 1: Abdichtungen für Arbeitsfugen, 
Sollrissquerschnitte, Übergänge und 
Anschlüsse (September 2017) 

C 4.15 Bauarten für zu Instandhaltungsmaßnahmen 
betretbare und durchsturzsichere Verglasung 
mit versuchstechnisch ermittelter Tragfähigkeit 

DIN 18008-6:2018-02 
Anhang A 
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Bauprodukte, die keines 
Verwendbarkeitsnachweises bedürfen 

 

D 1 Allgemeines 

D 2 Liste nach Art. 81a Abs. 2 Nr. 4 BayBO 

D 3 Technische Dokumentation nach Art. 81a Abs. 2 Nr. 7 BayBO 
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D 3 Technische Dokumentation nach Art. 81a Abs. 2 Nr. 7 BayBO 

In Bezug auf die Wesentlichen Merkmale eines Bauproduktes, die von der der CE-Kennzeichnung zugrunde-
liegenden harmonisierten technischen Spezifikation erfasst sind, ist die CE-Kennzeichnung die einzige 
Kennzeichnung (Art. 8 Abs. 3 UAbs. 1 EU-BauPVO). Ansonsten sind weitere freiwillige Angaben zu dem Produkt 
möglich. In diesem Fall ist deren Korrektheit in einer technischen Dokumentation darzulegen. Hierzu kann es je 
nach Produkt, Einbausituation und Verwendungszweck erforderlich sein, in der Technischen Dokumentation 
anzugeben, welche technische Regel der Prüfung zugrunde gelegt wurde sowie ob und welche Stellen 
eingeschaltet wurden. Zum Beispiel kann es insbesondere sinnvoll sein, eine entsprechend Art. 30 EU-BauPVO 
qualifizierte Stelle einzuschalten, sofern es keine anwendbare, anerkannte technische Regel gibt oder eine 
entsprechend Art. 43 EU-BauPVO qualifizierte Stelle, sofern lediglich eine unabhängige Drittprüfung anhand einer 
anwendbaren technischen Regel durchgeführt werden soll. 
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3 Bemessung 

Die Bewehrungsanschlüsse sind ingenieurmäßig zu bemessen. Unter Berücksichtigung der zu verankernden 
Lasten sind prüfbare Berechnungen anzufertigen. 
 
Die Bemessung der Bewehrungsanschlüsse richtet sich nach DIN EN 1992-1-1:2011-01,  
DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03, DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 und DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12. 
In der Europäischen Technischen Bewertung/Zulassung (ETA) sind die Bemessungswerte der Verbundspannung 
fbd oder der Abminderungsfaktor für die Bemessungswerte der Verbundspannung kb angegeben, mit dem der 
Bemessungswert der Verbundspannung nach DIN EN 1992-1-1:2011-01, DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03, 
DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 und DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 zu multiplizieren ist. 
 
Für Bewehrungsanschlüsse mit Anforderungen an den Feuerwiderstand ist der Bemessungswert der Verbund-
spannung unter Brandbeanspruchung fbd,fi gemäß den Bestimmungen der jeweiligen ETA zu ermitteln. 
Die minimale Verankerungslänge lb,min und die minimale Übergreifungslänge l0,min entsprechend  
DIN EN 1992-1-1:2011-01, DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03, DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 und  
DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 müssen mit dem in der ETA angegebenen Faktor �Dlb multipliziert werden. 
Der Nachweis der unmittelbaren örtlichen Krafteinleitung in den Beton gilt bei Beachtung der Bestimmungen der 
jeweiligen ETA als erbracht. 
 
Die Weiterleitung der zu verankernden Lasten im Bauteil ist nachzuweisen. 
 
4 Ausführung 

4.1 Allgemeines 

Die Bewehrungsanschlüsse dürfen nur durch Betriebe ausgeführt werden, die die Anforderungen nach Abschnitt 5 
erfüllen. 
 
Die Bewehrungsanschlüsse sind entsprechend den Konstruktionszeichnungen sowie der Montageanweisung 
(Bohrlochherstellung, Bohrlochreinigung, Vorbereitung des Bewehrungsstabes, Injektion des Verbundmörtels und 
Setzen des Bewehrungsstabes) des jeweiligen Injektionssystemherstellers auszuführen. Für die 
Bohrlochherstellung, -reinigung und die Injektion des Mörtels dürfen nur die dafür vorgesehenen Geräte verwendet 
werden. 
 
4.2 Dokumentation der Ausführung 

Für jeden Bewehrungsanschluss ist ein Montageprotokoll über die Ausführung anzufertigen. Die Dokumentation 
der Ausführung richtet sich nach Tabelle 3. Die Montageprotokolle müssen während der Bauzeit auf der Baustelle 
bereitliegen. Sie sind ebenso wie die Lieferscheine nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom 
Unternehmen aufzubewahren. 
 
4.3 Kontrolle der Ausführung 

Die ordnungsgemäße Vorbereitung und Ausführung der Arbeiten ist zu überwachen. Dafür ist das erstellte 
Montageprotokoll zu überprüfen und gegenzuzeichnen. Bei Abweichungen von den Planungsvorgaben ist der 
verantwortliche Planungsingenieur zu kontaktieren. 
  
















































































































































































































































































































































































